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EINLADUNG ZUR JUGENDVOLLVERSAMMLUNG 2022 

 

Liebe Volleyballfreunde, 

 

wir hoffen, Sie bei bester Gesundheit zu erreichen.  

 

Satzungsgemäß lädt der Jugendausschuss des Thüringer Volleyball-Verband e.V. (TVV) 

zur ordentlichen Jugendvollversammlung 2022 ein.  

 

Die diesjährige Jugendvollversammlung findet am 10.07.2022 in der Zeit von 

09:30 – 12:00 Uhr in den 

 

Räumlichkeiten des Landessportbundes Thüringen: 

 

Werner-Seelenbinder-Straße 1, 99096 Erfurt 

Raum 129/131 

 

statt. 

 

 

Im Anschluss findet der Jugendstaffeltag bis 14:30 Uhr statt. 
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Datum 28. April 2022 
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Stimmberechtigt sind alle Funktionäre des Jugendausschusses und alle Vereine des TVV, 

die mit mindestens einer Nachwuchsmannschaft im laufenden Wettkampfjahr am 

Landesspielbetrieb des TVV teilgenommen haben. 

Die schriftliche Bevollmächtigung ist bei Anmeldung, vor der Ausgabe der Stimmkarten und 

Wahlzettel, nachzuweisen. Die Stimmenzahl ergibt sich aus der Festlegung in Punkt 2.4 

der Jugendordnung des TVV.  

 

Anträge an die Jugendvollversammlung können alle stimmberechtigten Vereine und 

Organe entsprechend Punkt 2.6 der Jugendordnung stellen. Anträge zur 

Jugendvollversammlung bedürfen der Schriftform und sind vom Antragssteller zu 

unterzeichnen. Diese Anträge sind bis zum 26.06.2022 der Geschäftsstelle des TVV 

einzureichen. Verspätet eingehende Anträge sind als Dringlichkeitsanträge zu behandeln. 

 

Wir möchten Sie aufgrund der nach wie vor anhaltenden Pandemie-Situation im Voraus 

auf mögliche Verfahren vor Beginn der Sitzung hinweisen. Entsprechend der dann 

vorherrschenden Situation, behalten wir uns zur Risikominimierung vor, entsprechende 

Nachweise zum 2G(+)/3G-Status einzuholen. Das genaue Vorgehen teilen wir Ihnen mit 

dem Versand der Tagungsunterlagen Ende Juni mit.  

Zudem bitten wir Sie bis zum 24.06.2022, Ihre Teilnahme an der Jugendvollversammlung 

im SAMS zu bestätigen. 

 

Die Anmeldung können Sie unter folgendem Link durchführen: 

 

https://www.tv-v.de/cms/home/verband/informationen/termine.xhtml  

 

Zudem finden Sie die Veranstaltung auch im SAMS-Mitgliederbereich unter 

Verband/Veranstaltungen. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Julia Liebscher 

 

Anlagen 

Vorläufige Tagesordnung 

 

https://www.tv-v.de/cms/home/verband/informationen/termine.xhtml

